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• die Personalkosten werden —
wie in der mittelfristigen Finanz¬
planung — um jährlich minde¬
stens 6 Prozent steigen;

• die Mittel für Forschungsausstat¬
tungen sind zu erhöhen;

• die übrigen laufenden Kosten er¬
höhen sich insbesondere durch
moderne Lehr- und Lernverfah¬
ren.

Bei steigenden Studierendenzahlen
um fast ein Zehntel jährlich und bei
einer sechsprozentigen Steigerung
der Personalkosten muß daher mit
einer jährlichen Erhöhung der lau¬
fenden Kosten der Hochschulen um
durchschnittlich 18 Prozent gerechnet
werden. Das bedeutet Landesaus¬
gaben im Programmzeitraum von
7190 Mio DM.
Von 1950 bis 1968 haben sich die
Ausgaben für die Hochschulen ins¬
gesamt (außer Einrichtungen im zu¬
künftigen Fachhochschulbereich)
von 63 Mio DM auf 1033 Mio DM,
also auf das Siebzehnfache erhöht.
Die Gesamtausgaben für Forschung
und Lehre an den wissenschaft¬
lichen Hochschulen haben sich allein
von 1960 bis 1968 mehr als vervier¬
facht. Der Landeshaushalt hält hier
nicht Schritt.

Langfristiges Ziel
Erhöhung der Jahrgangsquote
der Hochschulzugänge auf
über ein Fünftel bis 1980; aus¬
reichende Studienplätze im Ge¬
samthochschulbereich.

Maßnahmen bis 1975
Schaffung von 42 000 neuen
Studienplätzen im Hochschul¬
bereich; schrittweise Deckung
des Nachhol- und Sanierungs¬
bedarfs; regionaler und fach¬
licher Ausgleich im Hochschul¬
ausbau; Errichtung von ausge¬
lagerten Abteilungen der Hoch¬
schulen mit 2000 Studienplät¬
zen insgesamt; Steigerung der
laufenden Ausgaben für die
Hochschulen jährlich im Durch¬
schnitt um 18 Prozent.

Landesausgaben
im Programmzeitraum 8650 Mio DM.

■ 4.65
Studentenwohnheime

Die vorgesehene Verdoppelung der
Zahl der Studienplätze im Hoch¬
schulbereich bis etwa 1980 setzt vor¬
aus, daß ausreichende Unterkunfts¬
möglichkeiten für die Studierenden
an den Hochschulorten geschaffen
werden. In der Nachbarschaft der
Hochschulen sind Wohngelegenhei¬
ten für die Studenten nicht mehr
zureichend vorhanden.
Gegenwärtig stehen nur 12 000
Wohnheimplätze zur Verfügung, mit¬
hin etwa für jeden zehnten Studie¬
renden ein Platz. Nach dem „Düs¬
seldorfer Wohnheimplan" sollen
langfristig für 30 Prozent der Studie¬
rehden in der Bundesrepublik Wohn¬
heimplätze geschaffen werden. 1975
wird das Land 167 000 Studierende
haben; für sie werden danach rund
50 000 Wohnheimplätze benötigt.
Nach den bisherigen Planungen sol¬
len jährlich3000Wohnheimplätze von
1970 bis 1975 erstellt werden. Das
Land wird darüber hinaus jedoch
mit einem Sonderprogramm bis1975
weitere 10 000 Plätze schaffen, so
daß zu dieser Zeit 40 000 Wohn¬
heimplätze zur Verfügung stehen.
Die Beschaffung einer solchen Zahl
von Wohnheimplätzen ist von den
freien Trägern nach den bisherigen
Förderungsverfahren unter 20-pro¬
zentiger Eigenbeteiligung nicht zu
erwarten.
Eine weitgehende Finanzierung
durch die öffentliche Hand rechtfer¬
tigt sich insbesondere dann, wenn
die Gemeinschaftsräume in «den Stu¬
dentenwohnheimen auch für Ausbil¬
dungszwecke, wie etwa Gruppenar¬
beit, mitbenutzt werden können.
Das Land wird die Hochschulbau-
und -finanzierungsgesellschaft be¬
teiligen, um die notwendige Bauka¬
pazität zu erreichen und die Finan¬
zierung sicherzustellen.

Langfristiges Ziel
Sicherung genügender Unter¬
kunftsmöglichkeiten für die
Studierenden.

Maßnahmen bis 1975
Erstellung von 28 000 Wohn¬
heimplätzen.

Landesausgaben
im Programmzeitraum 200 Mio DM.

■ 4.66

Hochschulplanung und
Hochschulbauplanung

Die Hochschulplanung ist gemein¬
same Aufgabe von Hochschuler) und
Land. Die Hochschulen haben das
Recht und die Pflicht zur eigenver¬
antwortlichen Mitwirkung am Ausbau
ihrer Forschungs- und Ausbildungs¬
kapazitäten. Es gilt, einen rationel¬
len, regional ausgewogenen und
koordinierten Ausbau der Hochschu¬
len im Rahmen des Hochschulberei¬
ches als ganzem zu ermöglichen
und entsprechende Bedarfsberech¬
nungen, Reformmaßnahmen und
Rationalisierungsvorschläge zu erar¬
beiten. Dabei ist die Einheit des
nationalen und internationalen
Hochschulwesens und auch des Bil¬
dungswesen des Landes zu berück¬
sichtigen. Sie muß dem Grundsatz
der Freizügigkeit der . Studierenden
Rechnung tragen.
Für den Hochschulausbau werden
Rahmenpläne, Struktur- und Ent¬
wicklungspläne sowie Schwerpunkt¬
pläne aufgestellt und ein Hochschul¬
bauplan erarbeitet.
Die Rahmenpläne werden für den
Hochschulbereich oder für Hoch¬
schularten vom zuständigen Minister
aufgestellt. Die Struktur- und Ent¬
wicklungspläne werden von den
Hochschulen im Einvernehmen mit
dem zuständigen Minister für die
einzelnen Fachbereiche und zentra¬
len Einrichtungen aufgestellt. Sie
müssen sich im Rahmen der Hoch¬
schulplanung des Landes halten. Bei
Haushaltsvoranschlägen und bei der
Ausführung des Haushalts sollen die
Hochschulen von Ausstattungsplä¬
nen ausgehen. Diese enthalten für
einen Mehrjahreszeitraum den Per¬
sonal-, Raum- und Sachmittelbedarf,
der zur Verwirklichung der Struktur-
und Entwicklungspläne erforderlich
ist.
Die Schwerpunktpläne werden vom
zuständigen Minister für den Ausbau
bestimmter Bereiche der Forschung
und Lehre aufgestellt; so beispiels¬
weise für den Ausbau der Ausbil¬
dungskapazitäten auf Grund von Er¬
hebungen über die vorhandenen Stu¬
dienplatzzahlen.
Unter Beteiligung des'Hochschulbei¬
rates sollen Empfehlungen für die
grundsätzliche Neuordnung der Stu¬
diengänge und Neuverteilung der
Ausbildungsaufgaben innerhalb des
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Gesamthochschulbereiches, wie
Stufenausbildung, kombinierte Stu¬
diengänge und Studienreformmo-
delle, erarbeitet werden. Die in Ab¬
schnitt Studiengänge vorgesehenen
Kommissionen wirken mit.

Für die Hochschulen des Landes soll
zur Vorbereitung von Planungen des
Landes und der Hochschulen, zur
Optimierung des Aufwandes für For¬
schung und Lehre und zur Rationali¬
sierung der Hochschulverwaltung
ein System der integrierten Datener¬
hebung aufgebaut werden. An den
Hochschulen sind entsprechende
Einrichtungen zu bilden. Die Mitar¬
beit der Hochschulen und der Hoch¬
schulangehörigen bei der Datener¬
hebung soll gesetzlich festgelegt
werden.
Derartige Pläne können nur verwirk¬
licht werden, wenn das in den Hoch¬
schulen tätige Verwaltungspersonal
dafür geschult ist. Hochdifferenzierte
Großorganisationen, wie sie heute
die großen Hochschulen darstellen,
bedürfen eines in Hochschulplanung
und Wissenschaftsverwaltung ge¬
schulten Arbeitsstabes. Es sollen
deshalb besondere Arbeitsgänge
hierfür eingerichtet werden.

Rationale Planungsentscheidungen
im Hochschulwesen erfordern eine
Erforschung ihrer Grundlagen. Dazu
gehören insbesondere die Erfor¬
schung des Verhältnisses von Be¬
rufsanforderungen und Studienzie¬
len, Optimierung des Aufwandes für
Lehre und Forschung, Auswertung
von Studienmodellversuchen. Bisher
gibt es in der Bundesrepublik keine
Einrichtung, die sich damit befaßt.
Sie soll im Programmzeitraum ge¬
schaffen werden. Die Mittel werden
aus Forschungsmitteln und dem all¬
gemeinen Hochschulhaushalt aufge¬
bracht.
Wegen der hohen Investitionen im
Hochschulbau, deren Bedeutung und
wegen der Mitwirkungskompetenz
des Bundes ist die Hochsehulbaupla-
nung zu rationalisieren. Sie wird
ebenfalls auf eine breitere, wissen¬
schaftlich orientierte Basis gestellt
werden. Der Bauminister wird ein
zentral geführtes Planungsbüro für
Hochschulbauten einrichten. Die
Kosten für die Investitions- und Pla¬
nungsgruppen werden jährlich
2 Mio DM, für das Planungsbüro
jährlich 0,5 Mio DM ausmachen.

Langfristiges Ziel
Wissenschaftlich fundierte
Hochschulplanung und Hoch¬
schulbauplanung.

Maßnahmen bis 1975
Aufstellung von Rahmen-,
Struktur- und Entwicklungs-
sowie Schwerpunktplänen für
den Hochschulbereich; Beteili¬
gung des Hochschulplanungs-
beirates an der Entwicklung
von Studienreformmodellen für
den Hochschulbereich. Aufbau
eines einheitlichen Systems der
Datenerhebung für alle Hoch¬
schulen des Landes und Bil¬
dung von Informations- und
Planungsgruppen; Einrichtung
von Schulungsmöglichkeiten für
Wissenschaftsverwaltung; Auf¬
bau einer Forschungseinrich¬
tung für Hochschulplanung;
Einrichtung eines zentral ge¬
führten Planungsbüros für
Hochschulbauten.

Landesausgaben
im Programmzeitraum 12,5 Mio DM.

■ 4.7

Erwachsenenbildung
Auch eine reformierte Schule und
Hochschule sind nicht imstande, den
an das Bildungssystem gestellten An¬
forderungen allein gerecht zu werden.
Aus- und Weiterbildung können sich
auch nicht auf das Jugendalter be¬
schränken. Sie sind auf die ganze ak¬
tive Lebenszeit zu verteilen. Daher
gehört zu dem als Einheit zu verste¬
henden Bildungswesen die lebensbe¬
gleitende Erwachsenenbildung.
Sie steht in Wechselwirkung zu
Schule, Hochschule und Fernstu¬
dium, zur Jugendarbeit und zur Frei¬
zeitentwicklung. Daher ist sie nur im
Zusammenhang mit den anderen Ab¬
schnitten des Programms, insbeson¬
dere auch über Berufsfortbildung
und über Bibliotheken, Theater,
Musikpflege, darstellbar. Soweit die
Erwachsenenbildung berufsbezogen
ist, muß sie die Ergebnisse der Be¬
rufsforschung und Berufsbildungs¬
forschung berücksichtigen.

■ 4.71

Verbundsystem

Die Erwachsenenbildung darf lang¬
fristig nicht hinter den anderen Bil¬
dungsbereichen zurückstehen; denn
sie verhilft dem einzelnen zur Entfal¬
tung seiner Persönlichkeit und zur
Urteilsfähigkeit. Damit befähigt sie
ihn zur verantwortlichen Mitwirkung
in allen Lebensbereichen. Das in der
Jugend erworbene Berufswissen
reicht nicht mehr für das ganze
Leben. Deshalb müssen Hilfen zum
Lernen und spezielle berufsför¬
dernde Maßnahmen das Fehlende
ausgleichen. Sie dienen der Chan¬
cengleichheit sowie der Mobilität im
Berufsleben und sichern einen
Arbeitsplatz. Die Vermittlung beruf¬
licher Spezialkenntnisse und -fertig-
keiten wird durch die technische
Entwicklung immer wichtiger. Hilfen
zur Eigentätigkeit sind wegen der
voraussehbaren vermehrten Freizeit
und für das Alter unabdingbar.
Die Erwachsenenbildung muß die
zweite Stufe eines Systems allgemei¬
ner Volksbildung darstellen. Durch
systematische Lehrgänge müssen
weitere Bildungsreserven erschlos¬
sen werden. Kurzfristig sind Lehr¬
gänge zur Vorbereitung auf einen
nachzuholenden Hauptschulab¬
schluß, für den Zugang zu Schulen
mit höheren Bildungsabschlüssen
und zur Vorbereitung von Nicht-
abiturienten auf das Studium an wis¬
senschaftlichen Hochschulen ver¬
stärkt anzubieten; für bestimmte
technische oder sprachliche Fächer
müssen Abschlüsse oder Zeugnisse
vorgesehen sein.
Politische Erwachsenenbildung kann
mit Erfolg nur in Verbindung mit den
anderen Bildungsbereichen betrie¬
ben werden. Berufsbildende Maß¬
nahmen sollen im Zusammenhang
mit politischer Bildung gesehen wer¬
den. Von der Erwachsenenbildung
vermittelte Spezialkenntnisse oder
-fertigkeiten müssen in Aufbaukur¬
sen vertieft werden können.
Zahlreiche Träger bieten Erwach¬
senenbildung an. Wegen der Man¬
nigfaltigkeit der Aufgaben und
Grundhaltungen ist eine pluralisti¬
sche Struktur der Trägerschaften zu
begrüßen. Jedoch sind die oben ge¬
nannten Ziele nicht mit isolierten
Veranstaltungen zu erreichen.
Daher kann die Erwachsenenbildung
langfristig nur in einem koordinier-
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